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Zusammenfassung

In den letzten Jahren haben sich die normativen Anforderun-
gen zur Gewährleistung der Eisenbahnsicherheit an Betreiber, 
Halter und Instandhalter von Schienenfahrzeugen drastisch 
verändert. Die europäischen Verordnungen, Richtlinien und 
Empfehlungen sowie deren Umsetzung in nationales Recht 
haben neue Rollen und Verantwortlichkeiten geschaffen. Klare 
Verantwortungszuweisung und Transparenz im Zusammenwir-
ken der Beteiligten sind wesentliche Ziele dabei. Aber gerade 
diese hohe Regelungsdichte macht es kleinen Unternehmen 
zunehmend schwerer, über alle Anforderungen den Überblick 
zu behalten. Der Verfasser versucht, die Anforderungen zu 
strukturieren, unterteilt nach den unterschiedlichen Rollen 
der Beteiligten. Er zeigt auch Optimierungspotenzial für die 
weitere Entwicklung des Regelwerks für die Eisenbahnsicher-
heit in Europa auf.

Abstract

A large number of regulations regarding railway safety are valid 
for operators, keepers and maintenance providers of railway 
rolling stock. Main targets are clear responsibilities and transpar-
ancy in the criterias of the requirements. But due to the large 
number of regulations it is more and more difficult to keep the 
overview about all requirements especially for small railway 
enterprises. The author tried to show the structure of the regu-
lations shared for the different players in the mentioned field. 
He shows also potential for optimization of the development 
of safety regulations in Europe.

Anforderungen aus Sicht der europäischen 
Sicherheitsrichtlinie an Betreiber, Halter und 
Instandhalter von Schienenfahrzeugen
Requirements from the point of view of the 
European safety regulation to operators, keepers and 
maintenance providers of railway rolling stock

Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Rösch, Reinheim

1	 Einführung

Die Sicherheit des europäischen Eisen-
bahnsystems wird mit Blick auf die Ge-
währleistung der Interoperabilität und 
möglichst einheitliche Sicherheitsstan-
dards derzeit mit einer ganzen Reihe von 
Verordnungen, Richtlinien, Empfehlun-
gen und weiteren Dokumenten sowie ih-
ren nationalen Umsetzungen in den Mit-
gliedsländern auf eine neue, europäische 
Basis gestellt. Die bestehenden nationalen 
Regelungen werden weitgehend in die-
se europäischen Regelungen eingebettet.

Gleichzeitig wird der Versuch unternom-
men, den veränderten wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, insbesondere der 
weiter fortgeschrittenen Diversifizierung 
der Aufgaben und Verantwortungen im 
Eisenbahnbetrieb Rechnung zu tragen 
und alle die Unternehmen, die Einfluss 
auf die Sicherheit des Eisenbahnbetriebs 
haben, in dieses System verantwortlich 
einzubinden. Daraus ergeben sich nicht 
nur neue Rollen wie z. B. die der für In-
standhaltung verantwortlichen Stelle (en-
tity in charge of maintenance – ECM), 
sondern auch neue Verantwortungsab-
grenzungen und Leistungsbeziehungen 

zwischen den mittelbar oder unmittel-
bar am Eisenbahnbetrieb beteiligten Un-
ternehmen. 
Damit sind nach der europäischen Rege-
lung der Herstellungs- und Zulassungs-
anforderungen in den Technischen Spe-
zifikationen Interoperabilität (TSI), die 
insbesondere die Hersteller binden, nun 
auch für Betreiber, Halter und Instandhal-
ter von Eisenbahnfahrzeugen einheitliche 
Vorgaben bezüglich der anzuwendenden 
Prozesse, Verfahren und Methoden ge-
setzt. Nachfolgend wird anhand prakti-
scher Beispiele untersucht, wie weit die-
se Vorgaben aus der Sicht des Gesamt-
systems aus Vorhaltung, Betrieb und In-
standhaltung konsistent und praktisch 
handhabbar sind. 
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2	 Anforderungen an die  
Betreiber

Dem Eisenbahnverkehrsunternehmen 
(EVU) als Betreiber der Fahrzeuge ist die 
Verantwortung für den sicheren Betrieb 
im Sinne des sicheren Bewegens von 
Fahrzeugen im Rahmen von Zug- und 
Rangierfahrten übertragen. Im Unter-
schied dazu liegt die Verantwortung für 
die sichere Organisation und Durchfüh-
rung des Eisenbahnbetriebs beim jeweili-
gen Eisenbahninfrastrukturunternehmen 
(EIU). Diese Verantwortung wird hier nur 
insoweit betrachtet, wie sich aus den Pro-
zessschnittstellen zwischen EVU und EIU 
Verpflichtungen für das EVU ergeben. 
Für die Teilnahme am europäischen Ei-
senbahnbetrieb ist gemäß der europäi-
schen Sicherheitsrichtlinie 2004/49/EG 
[1] eine Sicherheitsbescheinigung erfor-
derlich. Sie gliedert sich in einen Teil A 
und einen Teil B. Teil A wird von der na-
tionalen Aufsichtsbehörde (NSA) aus-
gestellt, in deren Zuständigkeitsbereich 
das EVU seinen Sitz hat. Der Teil B wird 
jeweils für ein nationales Netz von der 
für dieses Netz zuständigen NSA ausge-
stellt. Voraussetzung für die Erteilung des 
Teils B ist die Vorlage von Teil A. 
Mit dem Erwerb des Teils A weist das 
EVU die generelle Prozessfähigkeit nach, 
sicheren Eisenbahnbetrieb durchzufüh-
ren und die diesbezüglichen Risiken zu 
erkennen, zu bewerten und zu beherr-
schen. Insbesondere ist nachzuweisen, 
dass die jeweiligen netzbezogenen Anfor-
derungen und Regelwerke ermittelt und 
adäquate Prozesse und Verfahren zu ihrer 
Erfüllung vorgehalten werden. Zur Erlan-
gung des Teils B für ein nationales Netz 
weist das EVU nach, dass es die speziel-
len Anforderungen für das jeweilige na-
tionale Netz erfüllt. 
Schwerpunkt des Nachweises für den 
Teil A ist die Prüfung des Sicherheitsma-
nagementsystems (SMS) des EVU durch 
die NSA. Die Kriterien, denen das SMS 
genügen muss, sind in Artikel 9 und An-
hang III der Sicherheitsrichtlinie [1] fest-
gelegt. In den von der Europäischen Ei-
senbahnagentur (ERA) herausgegebenen 
Bewertungskritierien [2] sind die Anfor-
derungen in einem 31 Seiten umfassen-
den Papier detailliert ausgestaltet. 

Zusätzlich gilt die Verordnung 1158/2010/
EG über eine gemeinsame Sicherheits-
methode für die Konformitätsbewertung 
in Bezug auf die Anforderungen an die 
Ausstellung von Eisenbahnsicherheitsbe-
scheinigungen [3]. In ihren Anhängen II 
und III sind ebenfalls detaillierte Kriterien 
für die Erteilung der Sicherheitsbeschei-
nigungen aufgeführt, die in ihrer Gesamt-
heit den Rahmen der Sicherheitsrichtli-
nie [1] abbilden, aber wiederum anders 
strukturiert und nuanciert sind. 
Die ERA hat ergänzend dazu einen 63-sei-
tigen Leitfaden [4] veröffentlicht, der 
durch weitere Leitfäden zu speziellen 
Themen des SMS flankiert wird [5, 6]. 
Gegenüberstellungen der Anforderungen 
mit denen anderer Managementsysteme 
sind in [7] und eine einheitliche SMS-be-
zogene Terminologie ist in [8] enthalten.
Einen außerordentlich hohen Stellenwert 
im SMS nimmt das Risikomanagement 
ein. Hierzu hat die Kommission die Ver-
ordnung 352/2009/EG erlassen [9]. Im 
Anhang sind detailliert die Anforderun-
gen an das Risikomanagement im Rah-
men des SMS beschrieben. In der Anla-
ge ist ein Ablaufschema für Risikobewer-
tungen enthalten. Ergänzend hat die ERA 
in einem 62-seitigen Papier Leitlinien zur 
Anwendung der Verordnung [10] und eine 
116-seitige Beispielsammlung zur Unter-
stützung der CSM-Verordnung [11] her-
ausgegeben (CSM – Common Safety Me-
thod – Gemeinsame Sicherheitsmethode).
Für den ebenfalls im Rahmen des SMS zu 
regelnden Austausch sicherheitsrelevan-
ter Informationen zwischen EVU im Gü-
terverkehr und Haltern von Güterwagen 
hat die ERA den Leitfaden für den struktu-
rierten Austausch von Informationen [12] 
veröffentlicht. Die im SMS nachzuwei-
sende Bewertung der Sicherheitsleistung 
des EVU hat auf der Grundlage der CSI-
Richtlinie 2009/149/EG [13] (CSI – Com-
mon Safety Indicators) zu erfolgen. Dazu 
ist ein Leitfaden der ERA [14] erschienen. 
Die Anforderungen der TSI OPE (OPE – 
Operation/Betrieb) [15] einschließlich 
der Änderung von 2010 [16] sind insbe-
sondere hinsichtlich des Zusammenwir-
kens von EVU und EIU sowie der Netz-
kompatibilität der Fahrzeuge zu beachten. 
Für EVU mit Sitz in Deutschland hat das 
Eisenbahn-Bundesamt (EBA) ebenfalls er-

läuternde Dokumente herausgegeben, die 
für das Verfahren zur Erteilung der Sicher-
heitsbescheinigungen Teil A und Teil B 
für Deutschland herangezogen werden. 
Dazu gehört ein Leitfaden zur Erteilung 
von Sicherheitsbescheinigungen [17], der 
Anforderungen an die Nachweisführung 
der EVU enthält. Eine Erläuterung zu die-
sem Leitfaden [18] definiert zwölf weitere, 
durch die EVU zu erbringende Nachweise.
Die sich aus der Umsetzung der TSI OPE 
ergebenden Anforderungen sind im Deut-
schen Umsetzungsplan des Bundesmi-
nisteriums für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung (BMVBS) [19] und in einer 
darauf aufbauenden Checkliste des EBA 
[20] dargelegt. Die ausgefüllte Checkliste 
ist dem Antrag auf Erteilung einer Sicher-
heitsbescheinigung beizufügen. 
Der Verordnung 352/2009/EG (CSM-Ver-
ordnung) hat das EBA ebenfalls einen ei-
genen Leitfaden [21] beigefügt. Sein An-
hang 2 „Muster Nachweisdokumentati-
on und Sicherheitsbewertungsbericht“ ist 
insbesondere zu beachten. Darüber hin-
aus ist der Leitfaden des EBA für die Er-
stellung von Sicherheitsberichten nach 
Artikel 9 (4) der Richtlinie 2004/49/EG 
[22] anzuwenden. 
In Österreich hat das Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und Technologie 
(BMVIT) eine Liste der vorzulegenden 
Unterlagen für die inhaltlichen Anforde-
rungen im Zuge der Ausstellung einer Si-
cherheitsbescheinigung Teil A und Teil B 
in Österreich veröffentlicht [23].
Alle vorgenannten Quellen sind in ihrem 
Geltungsbereich verbindlich anzuwen-
den. Darüber hinaus bietet die UIC einen 
Leitfaden für die Einrichtung des SMS an 
[24]. Die benannte Stelle EisenbahnCert 
(EBC) hat ebenfalls einen eigenen Leit-
faden zum Risikomanagement nach Ver-
ordnung 352/2009/EG [25] veröffentlicht.

3	 Die Anforderungen an die 
Halter

Die Halter sind für den sicheren Zustand 
der Schienenfahrzeuge, für die sie im 
jeweiligen nationalen Fahrzeugregister 
(NVR) als Halter eingetragen sind, verant-
wortlich, soweit sie diese Verantwortung 
nicht an eine ECM übertragen haben. Die-
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se muss ebenfalls im Register eingetragen 
sein. Dies ergibt sich aus der Richtlinie 
2008/110/EG [26], die die Verantwortung 
für den sicheren Zustand der für Instand-
haltung verantwortlichen Stelle ECM zu-
weist, die für jedes Schienenfahrzeug zu 
benennen ist. In Deutschland ist der Hal-
ter gemäß dem Allgemeinen Eisenbahn-
gesetz (AEG) § 32 – nichtselbstständige 
Teilnahme am Eisenbahnbetrieb – immer 
für den sicheren Zustand seiner Fahrzeu-
ge verantwortlich. Damit ist er abwei-
chend von der europäischen Regelung, 
die eine Delegierung dieser Verantwor-
tung auf eine ECM zulässt, stets selbst in 
der ECM-Rolle. Lediglich einzelne ECM-
Aufgaben kann er delegieren. 
Die ECM-Aufgaben 
sind in der ECM-
Verordnung [27] 
beschrieben. Da-
nach ist die Auf-
sicht und Koordi-
nation der Instand-
haltung nicht de-
legierbar, sondern 
durch die  ECM 
zwingend selbst 
auszuführen. Alle 
weiteren Aufgaben 
(Bild 1) sind auf 
weitere Dienstleis-
ter delegierbar. Die 
ECM hat ein pro-
zessorientiertes In-
standhaltungsma-
nagementsystem 
(maintenance ma-

nagement system – MMS, die Abkürzung 
IMS ist bereits durch „Integriertes Ma-
nagementsystem“ belegt) einzurichten. 
Zunächst wurden die Anforderungen an 
die Halter von Güterwagen verbindlich 
definiert. Da aufgrund von sicherheitsre-
levanten Ereignissen akuter Handlungs-
bedarf bestand, wurde die Fertigstellung 
der ECM-Verordnung nicht abgewartet, 
sondern die Zeit durch ein zwischenstaat-
liches Memorandum of Understanding 
(MoU) [28] überbrückt. In den Anhängen 
B und C1 des MoU sind die Anforderun-
gen an das Instandhaltungsmanagement-
system beschrieben. Sie werden für die 
Halter der übrigen Fahrzeugarten eben-
falls zur Anwendung empfohlen. Die vor-

genommenen Selbstzertifizierungen gel-
ten bis zum 31.5.2013, Zertifizierungen 
auf Basis des MoU gelten bis 31.5.2015. 
Die Anforderungen aus der ECM-Verord-
nung und aus dem MoU stimmen jeweils 
in der Gesamtheit mit den ECM-bezoge-
nen Anforderungen der Sicherheitsricht-
linie und der Verordnung 1158/2010/EG 
überein, wenngleich sie wieder eigenstän-
dige Strukturierungen und Formulierun-
gen aufweisen. Hier wäre eine Synchro-
nisierung zwischen ECM-bezogenen An-
forderungen aus [1] und [3] an die EVU, 
die gleichzeitig Halter/ECM sind, und den 
Anforderungen an ECM nach [27] und 
[28] wünschenswert. Zu alledem ist auch 
der Kriterienkatalog der ECM-Verordnung 
wieder anders strukturiert als der der bis-
herigen Selbstzertifizierung zugrunde lie-
gende Kriterienkatalog des MoU. 
Einen wesentlichen Stellenwert in den 
ECM-Pflichten nimmt das Dienstleister- 
und Lieferantenmanagement ein, insbe-
sondere wenn wesentliche ECM-Aufga-
ben ausgelagert werden. Es ist sicher zu 
stellen, dass im Fall von Aufgabendele-
gierungen das erforderliche Sicherheitsni-
veau genauso gewährleistet wird als wür-
de dies der Auftraggeber selbst wahrneh-
men. Dabei gilt der Grundsatz, dass zwar 
Aufgaben delegiert werden können und 
der Auftragnehmer eine Mitverantwor-
tung übernimmt, der Auftraggeber aber 
dennoch stets die Gesamtverantwortung 

Bild 1:	 Nicht delegierbare und delegierbare Aufgaben der ECM (Ih – Instandhaltung) 

Bild 2:	 Delegierungskette für Aufgaben und Verantwortungen der Dienstleister und Lieferanten (TEIV – Transeuropäische 
Eisenbahn-Interoperabilitätsverordnung)
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für die delegierten Aufgaben behält. Da-
mit sind entlang der Delegierungskette 
alle Aufgaben und Verantwortungen der 
Dienstleister und Lieferanten jeweils Be-
standteil der Verantwortungen des vorge-
lagerten Auftraggebers (Bild 2). 
Der Leitfaden für den strukturierten Aus-
tausch von Informationen [12] ist auch 
für ECM eine wesentliche Grundlage. Da-
rüber hinaus gelten alle bereits genann-
ten Vorgaben für das Risikomanagement 
[9 bis 11, 21], insbesondere für Risiken, an 
denen Dienstleister oder Lieferanten be-
teiligt sind (so genannte geteilte Risiken) 
oder die durch diese in die Geschäftsab-
läufe des ECM hineingetragen werden (so 
genannte importierte Risiken). 
Des Weiteren sind die ERA-Leitfäden für 
Halter [29] und ECM [30] zu beachten. 
Damit ergibt sich auch für die Halter/ECM 
ein sehr breit gefächerter Regelungsum-
fang. Da bisher übergangsweise anstel-
le der Zertifizierung nur eine Selbstzer-
tifizierung auf Basis eines internen Sys-
temaudits verlangt wird, gibt es bis zum 
Ablauf der Geltungsdauer dieses Über-
gangsverfahrens kein neutrales, außer-
halb des Halters/ECM stehendes Regula-
tiv, das die Beachtung aller hier genann-
ten Kriterien prüft und sicherstellt. Es ist 
zu hoffen, dass allen Haltern/ECM, die 
die Erklärung zur Selbstzertifizierung ab-
gegeben haben, bewusst ist, dass sie mit 
dieser Erklärung die Beachtung aller hier 
genannten Regeln bestätigt haben, auch 
wenn dies in den Kriterien des MoU ECM 
[28] nur indirekt erkennbar ist. 

4	 Anforderungen an die  
Instandhalter

Für die Instandhalter gelten im Zuge der 
Aufgabenübernahme für die ECM sinn-
gemäß alle Kriterien, die der Aufgabe 4 
in Bild 1 zuzuordnen sind. Deren Einhal-
tung ist der ECM nachzuweisen, damit 
diese ihrerseits im Rahmen der Selbst-
zertifizierung die Erfüllung der Anforde-
rungen bezüglich der Durchführung der 
Instandhaltung nachweisen kann. Neben 
diesen Kriterien gelten eigene Regeln für 
Instandhalter. Dazu gehörte bisher ins-
besondere die Empfehlung der ERA zur 
Zertifizierung von Instandhaltungswerk-

stätten [31], die wiederum in ihrem An-
hang A mit einem eigenen Kriterienkata-
log ausgestattet wurde, der in den For-
mulierungen und Strukturierungen von 
den instandhaltungsbezogenen ECM-Kri-
terien abweicht. Sie wird abgelöst durch 
einen Ausschnitt aus dem Kriterienkata-
log der ECM-Verordnung, der dort im An-
hang I definiert wird. Daneben gelten als 
anerkannte Regeln der Technik die euro-
päischen Normen wie z. B. die EN 15313 
für die Instandhaltung von Radsätzen, 
die EN 473 für die zerstörungsfreie Prü-
fung, die EN 15085 für das Schweißen 
an Schienenfahrzeugen etc. In Deutsch-
land ist zusätzlich die DIN-Normenreihe 
27200 ff. als anerkannte Regel der Tech-
nik zu beachten, die ebenfalls Vorgaben 
zur prozessualen Gestaltung der Instand-
haltung macht. Soweit bezüglich des wei-
teren, anzuwendenden Regelwerks Wahl-
möglichkeiten zwischen alternativen Re-
gelwerken bestehen, ist dem Instandhal-
ter durch die jeweilige ECM das anzu-
wendende Regelwerk verbindlich und 
nachprüfbar vorzugeben. Der Instand-
halter trägt unbeschadet der Gesamtver-
antwortung der ECM die Verantwortung 
für die regelwerks- und vorgabengerechte 
sowie den anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechende Durchführung der In-
standhaltungsprozesse und die Vorhal-
tung der dazu erforderlichen Organisati-
on und Ressourcen. 
Durch den Verweis in mehreren ERA-
Dokumenten auf den Allgemeinen Ver-
wendungsvertrag für Güterwagen (AVV) 
hat dieser ebenfalls einen höheren Ver-
bindlichkeitsgrad als anzuwendende Re-
gel der Technik im Bereich Güterwagen-
instandhaltung erhalten. Dagegen wur-
de in Deutschland das Werkstätten-Be-
gutachtungsverfahren des EBA mit dem 
Inkrafttreten des MoU ECM aufgegeben. 
Aus der Tatsache, dass die beauftragen-
de ECM die volle Verantwortung für die 
Durchführung der Instandhaltung beim 
Instandhalter hat, kann sich aber erge-
ben, dass die ECM weitere Anforderungen 
und Kriterien verbindlich vorgeben. Das 
Werkstätten-Begutachtungsverfahren, das 
z. B. durch die Vereinigung der Privatwa-
gen-Interessenten (VPI) und DB Schenker 
gegenüber den beauftragten Werkstätten 
praktiziert wird, hat zwar nur den Status 

eines Lieferanten-/Dienstleisteraudits, ist 
aber aufgrund der kommerziellen Ver-
tragsverpflichtungen des Instandhalters 
gegenüber diesen Auftraggebern verbind-
lich einzuhalten. 

5	 Praktische Handhab­
barkeit der europäischen 
Regelungen

Der Verfasser begleitet zahlreiche EVU 
bei der Einrichtung des SMS und der Be-
antragung der Sicherheitsbescheinigung. 
Als erstes der von ihm betreuten Unter-
nehmen hat die Lokomotion GmbH, ein 
mittelständisches Unternehmen mit Sitz 
in München, im Dezember 2010 die Si-
cherheitsbescheinigung Teil A und B für 
Deutschland und im Weiteren auch Teil B 
für Österreich erhalten. Das Verfahren hat 
gezeigt, dass es insbesondere für kleine 
EVU mit beschränkten Personalkapazitä-
ten außerordentlich schwierig ist, die Fül-
le der aufgezeigten Quellen auszuwerten 
und beim Aufbau des SMS angemessen 
zu berücksichtigen. Auch wenn im Ein-
zelfall nach Maßgabe des Geschäftsum-
fangs viele Anforderungen nicht zutreffen 
sollten, sind sie trotzdem auf Relevanz 
zu bewerten und ihre Nichtanwendung 
ist zu begründen und zu dokumentieren. 
Das Hinzufügen immer weiterer Leit-
fäden und Erläuterungen wirkt da eher 
kontraproduktiv. 
Die Erfahrungen des Verfassers aus der 
Durchführung von Systemaudits im Rah-
men der ECM-Selbstzertifizierung sowie 
der Selbsterklärungen der Instandhal-
tungswerkstätten zeigen ebenfalls, dass 
die Regelungsdichte nicht zuletzt auf-
grund vieler redundanter Regelungen ein 
Ausmaß erreicht hat, das eher hinderlich 
als helfend ist. 
In diesem Sinne wäre es wünschenswert, 
wenn die Anforderungskriterien an die 
jeweiligen Beteiligten (EVU, Halter und 
Instandhalter) modular aufgebaut und 
jeweils Teilmengen der Kriterien der vor-
gelagerten Mitwirkenden wären. Dies 
wäre umso leichter möglich als alle An-
forderungen auf den Kriterien der Sicher-
heitsrichtlinie 2004/49/EG beruhen. Die-
se beinhaltet die Gesamtheit der Sicher-
heitskritierien für alle am Eisenbahnbe-
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trieb mittelbar oder unmittelbar Beteilig-
ten. Die EVU-Kriterien für die Erlangung 
der Sicherheitsbescheinigung könnten 
dann je nach Geschäftsumfang des EVU 
eine Teilmenge daraus sein. Die ECM-Kri-
terien wiederum wären eine weitere Teil-
menge, die eine Schnittmenge mit den 
EVU-Kriterien besitzt. Die Kriterien für 
Instandhalter sind dann eine Teilmenge 
aus den ECM-Kriterien, und die Kriterien 
z. B. für einen Komponentenaufarbeiter 
wären wiederum eine Teilmenge der In-
standhalterkriterien. Zumindest letzteres 
ist mit der ECM-Verordnung erstmalig so 
angewendet worden. Ein solcher einheit-
licher Kriterienkatalog, aus dem jedes Un-
ternehmen nach seinem Geschäftsumfang 
und seinen zugewiesenen Aufgaben den 
zutreffenden Ausschnitt wählt, würde die 
Weitergabe und Kontrolle der Erfüllung 
der Sicherheitsanforderungen entlang 
der Leistungskette erheblich erleichtern. 
Stattdessen haben wir derzeit eine Viel-
zahl von untereinander nicht abgestimm-
ten Kriterienkatalogen, die zwar alle auf 
der Sicherheitsrichtlinie fußen, aber un-
terschiedlich zugeschnitten und formu-
liert sind. Hier besteht Optimierungspo-
tenzial, wenn die Wettbewerbsfähigkeit, 
insbesondere kleinerer Unternehmen, die 
nicht über große, administrative Kapazitä-
ten verfügen, unterstützt werden soll. Die 
in der ECM-Richtlinie zum Ausdruck kom-
mende Einheitlichkeit der Anforderungen 
an Halter und Instandhalter ist ein erster, 
richtiger Schritt in diese Richtung.
Die hier vorgenommene Zusammenstel-
lung der aktuellen Regelungen für EVU, 
Halter/ECM und Instandhalter zeigt, das 
die Zielvorstellungen der Europäischen 
Kommission, der ERA und der nationa-
len Aufsichtsbehörden ausreichend be-
nannt sind. Bezüglich der Findung einer 
übersichtlichen und praktisch handhab-
baren Struktur besteht noch erhebliches 
Optimierungspotenzial. 
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Wir unterstützen:
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bescheinigung sowie 
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